
Beschluss des 73. Studierendenparlaments

Unterstützung nach §59 der Finanzordnung (Bläserphilharmonie Aachen

e.V.)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 4. Sitzung des 73. Studierendenparla-

ments am 2025-11-19 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP73-A030- Unterstützung nach §59 der Finanzordnung (Blä-

serphilharmonie Aachen e.V.)“ wird mit (M/0/0) in der folgenden Fassung

angenommen :

1. Der Bläserphilharmonie Aachen e.V. wird ein Zuschuss nach §59 der Finanzord-

nung in Höhe von 3.000 € bewilligt.

2. Eine Verschiebung in Höhe von bis zu 20 Prozent zwischen den einzelnen Posten

ist möglich.

3. Die Abrechungsfrist für den vorliegenden Zuschuss wird auf 12 Monate verlängert.

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Eine solche

Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung

der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Annika Richter

Stellvertretende Präsidentin des 73. Studierendenparlaments

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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